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Beitragshebung 2010 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die im letzten Jahr angekündigte automatisierte Erfassung der Liegenschaften und Überprüfung 
der flächenbezogenen Beitragseinheiten ist mittlerweile abgeschlossen. 
 
Durch Änderung von Flurstücksgrößen und Nutzungsdaten kann es zu einer Änderung der Bei-
tragseinheiten kommen. Bei besonders großen Abweichungen setzen Sie sich bitte mit uns in 
Verbindung, damit wir die Ursachen hierfür klären können. 
 
Reduzierungen bei den Beitragseinheiten der Gewässerunterhaltung ergeben sich auch für 
Grundstücke in den Ortslagen aus der Heranziehung der Gemeinden Lohbarbek und Hohen-
lockstedt für gesammelte Oberflächenwassereinleitungen in Verbandsanlagen. 
 
Ferner wurde am 14.01.2010 eine Neueinschätzung der Schöpfwerksbeiträge durchgeführt: Die 
Schöpfwerke Lohbarbek und Mühlenbarbek werden als gesonderte Hebearten geführt und abge-
rechnet. Die Schöpfwerksbeiträge unterteilen sich in einen Grundbeitrag und einen Flächenbei-
trag. Im Schöpfwerks-Grundbeitrag sind, wie beim Grundbeitrag der Gewässerunterhaltung, 0,5 
Hektar freie Fläche enthalten. Erst für Flächen über 0,5 Hektar wird der Schöpfwerks-
Flächenbeitrag erhoben. 
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Neben den Schöpfwerks-Vorteilsgebieten (Flächen, die tiefer als 2,50 Meter üNN liegen) wird 
ab diesem Jahr zusätzlich das „belastende Gebiet“ mit zu den Schöpfwerksbeiträgen herangezo-
gen. Das belastende Gebiet entwässert über Gräben, Rohrleitungen oder Versickerung in das 
Schöpfwerks-Vorteilsgebiet und führt dadurch zu einer Erhöhung des Pumpaufwandes. 
Hinsichtlich der Gebietsabgrenzung können Sie gerne eine Karte von uns anfordern. 
 
Ziel der Schöpfwerks-Neueinschätzung ist eine gerechtere Verteilung der Kosten auf alle 
Grundflächen, die einen direkten oder indirekten Vorteil durch die Schöpfwerkstätigkeit haben. 
 
Auf dem Beitragsbescheid können, je nach Lage der Flächen, bis zu drei Grundbeiträge ausge-
wiesen sein: 
Grundbeitrag Gewässerunterhaltung (für alle Mitglieder) 
Grundbeitrag Schöpfwerk Lohbarbek 
Grundbeitrag Schöpfwerk Mühlenbarbek 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen in der Geschäftsstelle gerne zur Verfügung. 
Frau Wendrich Tel. 04893-158731 
Frau Triebstein Tel. 04893-158730 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Deich- und Sielverband Mühlenbarbek 
 
Der Verbandsvorsteher Klaus Rusch 
 
 
 
Anlage: Beitragsbescheid 2010 
 
 
 


